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V e g r i f f u n d S l u f g a b e n de r V o l t S t v i r t i c h a f t S s 
p o l i t i t 

§ 1. begriff der Volfétotrtfchaftgpolttif. 

S3oIi§iDtrtfchaft§potitii ist bie ©efamtljeit der 
Haftnahmen, mit denen die (Staatsgewalt Behuf» 
Wahrnehmung beS ©efamtinterejfeS eine unmittelbare 
©inwirfung auf daS ÍZBirtfchaftäleBen des 23oIteS be= 
abfichtigt. Sftur die «Staatsgewalt fommt h*er tu 
SSetracht, Weil nur der ©efamtorganiSmuS ber Wirt« 
fchaftlichen Slrbeit des im (Staat geeinten JBotfeS als 
SS o I f § wirtfdjaft erfcheint. Sßrobinaen, Greife, 
meinben tonnen bom (Staat gur Durchführung boltS* 
wirtfdjaftSpolitifcfier Stuf gaben herange3ogen werben; 
felbftänbig tonnen fte aber nur SD3irtfchaft§=, nicht 
SSoltStoirtfchaftSpolitií treiben, weil fte nur Seile ber 
S3otf§Wirtschaft umfpannen. Die iöotfSWtrtfchaftS* 
politi! hat eS nur mit denjenigen Staatlichen 
nahmen gu tun, welche eine unmittelbare ©inwirfung 
auf die Wirtfchaftliche Betätigung be§ JßotfeS begWeáen. 
Die bon fonftigen staatlichen SDialjnahmen ausgehende 
mittelbare ©inwirtung, die nicht als deren eigentlicher 
3wed erfcheint, tarnt nicht der »olfSttririfchafiSpolitif 
sugeredjnet werden, weit fte fonft mit der Sßolitif de§ 
Staates überhaupt pfammenfaKen würde. 



6 Segriff und Slufgaben der SoIfétmrtfchaftSpolittf. 

Stuch bie iDiffenfchaftltche Bearbeitung ber BoIfS* 
WirtfdjaftSpolitif im borftehendeu (Sinne toirb mit 
biefem Stauten bezeichnet. §äufig toirb fte als „praf= 
tifche" Stationatötonomie ber theoretifdjen gegenüber* 
gefteűt. Diefe h a t alSbann bie bolfS wirtschaftlicher. 
6rfMeinungen, wie ste find, wiffenfdjaftlid) zu unter= 
fuchen, jene hat dagegen zu prüfen, Wie fte fein foQten. 
(Sine fcharfe (Scheibung gwifchen beiden ift nicht möglich, 
und der Wiffenfchaftlidjen Behandlung der bolfSwirt= 
fchaftlidhen ©rfcheinungett bringt die Unterfcheidung 
in cheoretifche und praítifche ÍRationatöfonomte leinen 
ertennbaren fachlichen ituijen. Daf j fte gleichwohl in 
Borlefungen weitberbreitet ist und auch in den 2eljt= 
büchern borfommt, ertlärt ftd) namentlich auS dem 
Bedürfnis, den feljr umfangreichen (Stoff der BoIfS= 
WirtfchaftSíehre für die Borlefungen nach SJlafjgabe der 
berfügbaren 3£U und für die ßeljrbücher nach 9Jtaftgabe 
deS berfügbaren SftaumeS beffer zu berteilen. Die 
dabei üblidj gewordene ©Itederung des Stoffes wird 
durch die neuerdings aufgefommene Bezeichnung „all* 
gemeine" und „befondere" BoItSWirtfchaftStehre zwar 
Zutreffender, als durch die oben genannte, zum 3IuS= 
drucf gebraut, aber doch nicht boüftändig gededt. Sluch 
für diefe Sammlung haben äußere ©ründe eine ent= 
Sprechende Seilung deS StoffeS nötig gemacht. 

§ 2. Slufgaben der BolfStoirtfchaftSpolitif. 

Atte staatliche Sßotitii hat die Stufgabe, das ©e= 
famtintereffe zu wahren. Sluch ber BolfSWtrtSchaftS= 
potiti! tommt biefe Stuf gäbe zu; nur dadurch hebt ste 
fich auS der StaatSpolitif überhaupt tyxatä, baß fte 
bon ben Berf)äitniffen und Bedürfniffen deS bolfS-
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Wittfchaftlichen SebenS ausgeht und uuterfucht, welche 
Grinwirtungen auf diefeS durch das ©efamtintereffe 
erfordert werden. SDie ©inwirfung fann hemmender 
und fördernder 2trt fein. Sie 3luffaffung über Um^ 
fang und Sichtungen folcher Sinwiríungen ^at fich im 
ßaufe der Seit üerfchoben. 511S baS wirtfchaftliche 
ßeben ftch gur BollSwirtfdjaft ausgeweitet hatte, fah 
die staatliche spolitif eS junachft als chre Aufgabe an, 
die SDiafjnahmen der früheren ftädtifchen SCßirtfchaftS-
politií auf die echeblich Weileren Staatsgebiete gu über« 
tragen. (Srft allmählich erwuchs bon h*er e^ne 

Umformung der wirtfchaftSpolitifchen SOtafjnahmen. — 
S)em ©eifte der 3.eü und dem Bedürfnis der jungen 
BoliSWirtfdjaften entfprach im 16., 17. und teilweife 
noch im 18. ^ahchunbert eine weitgehende Beetn= 
fluffung und ßeitung deS SBirtfdjaftSlebenS durch die 
staatlichen Organe. Sie neuere (Sntwicfelung mit 
ihrem regeren und reicher gegliederten ßeben, ihrem wirf-
fameren SSeríe^r, ihrer befferen Bilbung beS BolfeS in 
allen Schichten, ihrem BebürfniS nach größerer Selbst» 
stänbigfeit unb Bewegungsfreiheit der eingelnen hflt 
biefe 2lrt ber Staatlichen Betätigung aufgeben müffen. 
2íber nur borübergehend wurde daraus abgeleitet, bafc 
die bolfSwirtfchaftSpolitifche Aufgabe beS StaateS stch 
in ber Befeitigung aűer §inbernijfe für bie pribate Be= 
tätigung, in dem ©chut} aller berechtigten ^utereffen 
gegen Beeinträchtigung durch anbere unb in der Síb* 
Wehr ber Singriffe frember Staaten erfchöpfe. 2)ie 
herrfchenbe 2Iuffaffung Weift bem Staate eine fjüűe 
wirtfchaftSpolitifcher Stuf gaben p , fowohl in ber Sftich* 
tung einer Befchräniung, als auch in ber einer ©r= 
leichterung, Förderung und Unterstüjjung der fonder« 
Wirtfchaftlichen Betätigung der ihm nachgeordneten 
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öffentlichen Äörperfchaften und der ihm angehörigen 
^ribatgefellfchaften und Sßribatperfonen. ©ie fpricht 
ihm ohne weiteres da§ Sftecht und die Pflicht gu, in 
feiner ©igenfchaft als SBächter der öffentlichen 
tereffen überall da einzugreifen, wo durch die Betätigung 
anderer Organe und der Sßribaten diefen öffentlichen 
Sn tereffen nicht ©enüge gefchieht. ©ie gieljt aber auch 
feiner eigenen Wirtfchaftlichen Betätigung ieineSWegS 
enge ©renken. SBirtfchaftliche Slufgaben, die im öffent® 
lichen ^nterejfe erfüllt Werden müffen, aber Don anderen 
Organen oder den Briöatwirtfchaften uicht erfüllt wer» 
den auS SDÍangel an Mitteln und Gräften oder auS 
2Jiangel an Bereitwilligieit oder BerftändniS, ober 
deren Übernahme durch SJMöate die dem ©taatSganjen 
gweddienlichfte ©rfüüung nicht gewährleistet, hat nach 
der h£utigen Sluffaffung der ©taat gu übernehmen. 
Ob das im SOßettbeWerb mit 5pribaten oder in fjorm 
staatlicher SEJtonopole gefcheljen foH, Wird nicht mehr 
nach grundfä&lichen Sluffaffungen, fonbern nach 3wedf= 
mä|igieitSrüc!stchten entfchieden und beurteilt. S)te 
Sftichtung der WirtfchaftSpolitifchen Slufgaben deS 
©taateS hat ftch gegen früher berfchoben; aber an pxab 
tifcher Bedeutung haben fte gugenommen. 

Oberfter ©rundfat} der staatlichen Betätigung 
auf Wirtfchafttichem ©ebiet Wie in allen anderen Bt» 
Rehungen ift die Förderung des ©efamtWohls. Sie 
Slnfchauungen darüber, WaS im einzelnen fjaűe durch 
das ©efamtwohl erfordert wird, iönnen auseinander« 
gehen; über den bezeichneten ©rundfa^ als folchen ift 
eine SDteinungSberfchiebenheit nicht möglich. Sluch die 
eigene wirtfchaftliche Sätigieit deS ©taateS unterliegt 
in legtet Sinie überall diefem ©runbfatj. SlŰerdingS 
mufj der ©taat bei denjenigen Arbeiten, die er im 3n= 
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tereffe feiner ©innabmegewinnung übernommen ^at, den 
©innahmegwed im Sluge behalten, ganz befonderä bann, 
Wenn er in Wettbewerb p pribaten ©rwerbSunterneh« 
mungen tritt; aber wo ber ©innahmeatoed in 2öiber* 
fpruch mit bem ©efamtwohl gerät, ift bem lederen 
überall unb jebergeit ber Bortritt au laffen. 

Die wirtfchaft§po!itifchen Aufgaben de§ ©taateS 
erftreden ftch auf alle £auptgebiete ber wirtfdjaftlidhen 
2írbeit be§ Bolfe§. Dte ©lemente, Borauäfefcungen und 
Crganifation ber ©achgüterer^eugung, beren §aupt= 
gwetge, ber ©adjgüterberbraudh, bie Überführung der 
©achgüter in den Berbraudj mit ben dagu gehörigen 
Steigen, bie ©infommenSgewinnung und bie 9Jtängel 
ber ©infommen§ordmtng u. f. W. bebingen, wenn audj 
nicht burchtoeg in gleichem Umfange, wirtfchaftSpolitifche 
Haftnahmen be§ ©taate§. 

Der grofte Umfang unb bie Bielgeftaltigfeit ber 
Stuf gaben, bie bon ber S3olí§wirtfchaft§politif p Iöfen 
ftrcd, unb ihre bielfachen SOäechfelbegiehungen unterem* 
anber erfchtueren eine gefonberte wiffenfchaftlid)e S3e= 
hanblung ber BoIf§Wirtfdjaft§politit. ©owof)t die 
übergrofte $üEe be§ ©toffe§ al§ auch bie Schwierig* 
teit, ja bielfach bie Unmöglichfeit einer fcharfen 5tb* 
grenjung ber eingelnen ©ebiete unb Dichtungen gegen* 
einander machen ftch ftörenb fühlbar, Sin bundeSftaat* 
lich organifterten ©emeinwefen — Wie im Deutfchen 
bleich — ruft ba§ Nebeneinander ber S3olf§wirtfchaft§-
politif be§ ©efamtftaate§ und feiner ©liebftaaten noch 
befondere ©rfdfjwerungen h^öor, die in böltig emljeit* 
lichen und gentralifterten ©emeinwefen fehlen. 

Die wiffenfdfjaftliche Behandlung aller bolfäwirt* 
fchaftlichen ©rfchetnungen hat mit der Satfache gu 
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rechnen, baft eS ewige unb allgemein gültige ©efefee auf 
biefem ©ebiet nicht gibt unb baft — mangels gwingenber 
Seweife burch (Syperimente — ber Síuffaffung beS ein* 
gelnen unb bamit auch ber ©efahr beS ^rrtumS ein 
grofter Spielraum bleibt. Bei ber bolíSWirtfdjaftSpoli* 
tifdhen Unterfuchung tritt baS befonberS fcharf berbor. 
NirgenbS ift bie ©efahr fatfcher Verallgemeinerungen fo 
groft wie hier, unb baS gtoingt in befonberem Hafte p r 
fortgefe&ten Kontrolle ber gegogenen ©chlüffe an ber 
£anb ber Satfachen ber ©egenwart unb der »ergangen* 
heit, wie fte bon ber ©tatiftií unb ber (2öirtfchaft3=) 
©efchichte festgestellt ftnb unb werben. 

3 w e i t e s Ä a p i t e l . 

S l U g e m e i n e ( M t e r e r j e u g u n g S p o l i t i t 

§ 3. itberbíiá. 

Die (Erarbeitung ber ©achgüter (©achgüter* 
ergeugung, ifftobuítion im engern ©inne) weift als un* 
entbehrliches (Stement bie menfchliche Sírbeit auf. Die 
(Schaltung, ©elbftetneuerung, ßeiftungSfäbigteit in 
förderlicher unb geiftiger »egieljung, ©lieberung unb 
wirtfchaftliche Sage beS ©runbftodfs ber Nation an 
2trbeitSträften berlangt in bietfachen Begebungen 
ftaatlicheB gingreifen. Daraus ergeben ftch bie be= 
fonberen ßweige ber BebötferuugS*, Fachunterrichts* 
unb Strbeiterfchufepolitit, bie ftch aber gum Seil mit 
anberen ^Weigen nahe berühren. Stuch ber ©runb unb 
Boben ist für bie ©adjgüteretgeugung unentbehrlich 
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folDoßl dadurch, daß er als räumliche ©rundtage aller 
produttiöen Arbeit, einfchliefelich deS Berfe^r§noefen§, 
gu deren wichtigsten BorauSfefcungen gehört, als auch 
dadurch, dajj ihm die weitaus überwiegende 9Jtaffe ber 
ArbeitSgegenftände unb ber gur Unterftüfcung ihrer Be= 
unb Verarbeitung herangegogenen Kraftträger (Koljle 
u. f. W.) entstammt unb burch Arbeit abgenommen ober 
abgerungen Werben mufj. S ie in begug auf Arbeits» 
gegenstände und Äraftträger erwachsenden Aufgaben 
deS ©taateS gehören in die befondere ©üterergeugungS« 
politif (Kapitel I I I ) , die ftch mit den §auptgweigen 
der ©achgüterergeugung gu befaffen hat. AIS räum* 
liche ©rundlage aller íproduítion gehört der Boden in 
das gegenwärtige Kapitel (Bodenpolitik. 

Sie rechtliche ©rundlage der heutigen ©achgüter« 
ergeugung ist das ©ondereigentum; die ©igentumS« 
politii ift deshalb im gegenwärtigen Kapitel gu be= 
handeln. Auch die Drganifation und Sräger der 
©üterergeugung (Unternehmungsformen) stellen der 
BollswirtfchaftSpolitif Wichtige Aufgaben, die in diefem 
Sufammenhange gu berüdfichtigen ftnd. SJtit der heu= 
tigen ©igentumS? und BrobuttionSorbnung hängt die 
freie Konfurreng eng gufammen. Auch fte bietet durch 
ihre AuSwüchfe, durch die Berfuche gur ©elbfthilfe gegen 
ihre ©efahren (Kartelle, SrustS u. f. W.) manchen An= 
lafj gu WirtfchaftSpolitifcher Betätigung deS ©taateS; 
dabei ist aber gu beachten, baft — weit die Koníurreng 
im fandet ebenfalls eine befondere 3toŰe fpiett — diel« 
fache Berührungen mit der inneren £>anbelSpolitil be-
ftehen. Wü in diefen 3"fammenhang gehört auch der 
©chu^ deS geistigen ©igentumS. 
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